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Uo . 131. Donnerstag , den 31 . Oktoder . 1901.

Bekanntmachung.
Durch das erfolgte Ableben des Stadtbcr-

'rdneten . LandwirthS Wintermeyer zu Wiesbaden
ist das dieiem von dem II . Wablkreise des diesigen
Regierungsbezirks übertragene Mandat als Reichs-
tagsabgeordncter erloschen und ist zufolge Erlasses
oes Herrn Ministers des Innern vom 5. d . M.
die Vornahme der dadurch erforderlich gewordenen
Ersatzwahl angeordnet.

Ich habe daher auf Grund der Bestimuiungen
in den §§ 24 und 36 des Wahlreglemcuts vom
28 . Mai 1870 de » Königlichen Polizei-
Prästdente » Prinzen von Ratibor hiersetbst
»um Wahl -Commissar für den aus den vormaligen
Aemtcrn Wehen , Laugeuschwalbach , Rüdesheim.
Eltville , Wiesbaden bestehenden , vorbezcichneten
Wahlkreis ernannt , was hierdurch zur öffentlichen
Kenntniß gebracht wird.

Wiesbaden , den 16. Oktober 1901.
Der König !. Regierungs -Präsident.

In Vertr . : Bäke.

Ans Grund der Bestimmungen der §8 8 und
IS des Wahlgesetzes für den Reichstag vom
31 . Mai 1869 (B . G . Bl . S . 14S ) und des § 2
des dazu ergangenen Wahl - Reglements vom
28 . Mai 1870 wird zufolge Anordnung der Herrn
Ministers des Innern von , 5 . d . M . der Tag , an
welchem die Auslegung der Wählerliste »» zu
der in dem 2 . Wahlkreise des hiesigen Regierungs¬
bezirks erforderlich gewordenen Ersatzwahl für
den verstorbenen Reichstags -Abgcordneren , Stadt¬
verordneten Landwirth Wintermeher zu Wies¬
baden . zu beginnen hat , auf den 31 . Oktober d . I.
festgesetzt.

Gleichzeitig wird die Vornahme der Wahl
des Ncichslags -Abgeordnele » für den vorbezcichneten
aus den vormaligen Aemtern Wehen , Langen¬
ichwalbach , Rüdesheim , Eltville , Wiesbaden und
der Stadt Wiesbaden bestehenden Wahlkreis auf
de» 3V . Noveinbcr d . I . nach Maßgabe der
Bestimmung in den §§ 9 und 34 des Wahl-
reglemenis anbcraumt.

Wiesbaden , den 16 . Oktober 1901.
Der Königl . Regieriiiigs -Präsident.

In Vertr . : Bake . ,

Nachdem ^ das Mitglied des Hauses der Ab¬
geordneten , Stadtverordneter Landwirth Wiutcr-
»neher zu Wiesbaden , gestorben ist, soll zufolge
Anordnung des Herrn Ministers des Innern vom
t.  Oktober d . I . in dem 9 . Wahlbezirke des hiesigen
Regicriingsbezirks (StadtkreisWiesbadennnd
Untertannuskreis ) eine Ersatzwahl für das
Haus der Abgeordneten stattfinden.

Zn diesem Zwecke habe ich auf Grund des
^26 der Verordnung vom 80 . Mai 1846 (G .-S.
S . 205 ) , sowie des § 23 des Reglements vom
18. September 1s93 zu der genannten Verordnung
iReg .-AmtSblatt S . 393 ) den Königlichen Polizei¬
präsidenten Prinzen von Ratibor zu Wies¬
baden zum Wahl -Commissar ernannt.

Die Neuwahl der Wahlmänner au . Stelle der
seit der letzte» regelmäßigen Laiidtagswahl durch
Tod oder Verziehen aus dem Urwablbezirk oder
auf sonstige Weise ansgeschiedenen Wahlmänner
wird auf den 7 . Dezember d . I . » nd die Ersatz-
Wahl des Abgeordneten auf den 14 . Dezember
anberaumt.

Wiesbaden , den 16. Oktober 1901.
Der Königl . Regierungs -Präsident.

In Vertr . : Bake.

Vorstehende Bekanntmachungen werden mit
dem Bemerken veröffentlicht , daß die Wahllisten
kur den Reichstag vom 31 . Oktober bis iiicl.
7. November er ., also 8 Tage lang , i» dem Nath-
ha » >c, Zimmer No . 6 , zu Jedermanns Einsicht
ansgclegr werden . Wer die Listen für unrichtig
oder unvollständig hält , kann die « innerhalb
8 Tagen nach dem Beginn der Auslegung bei dem
Magistrat schriftlich anzeigen oder in dem obeii
bezcichneten Zimmer zu Protokoll geben , und muß
die Beweismittel für seine Behauptungen , falls
dieselben nicht auf Notorität beruhen , zugleich
bclbringen . *

Wiesbaden , den 25 . Oktober 1901.
_ Der Magistrat . In Vertr . : Setz.

Bekanntmachung.
Auszug aus der Straßenpolizei - Berord-
nuug für die Stadt Wiesbaden vorn

1« . September 1W 0 .
8 2 . Ziffer 2.

Da « Andieten oder Anpreisen von Vcrkaufs-
gcgenständen durch überlautes Rufen oder iti
anderer geräuschvoller Weis - (z. B . mittelst heftigen
oder anhaltenden Schellens , Hornblaseu « , Pfeifen ? )
ist verboten.

Ziffer 3.

Ferner ist das Feilbieten von Blumen , Bildern,
Spiel,vaare » , Obst . Eßwaaren . Getränken , Cigarren,
Ansichtrpostkarteu und derartigen Verkaufsgcgeu-
stäiiden auf öffentlichen Straßen , außer auf festen
von der Königlichen Polizei -Direction genehmigten
Standplätzen , untersagt.

Ziffer 4.
Zur öffentlichen Straße werden hier , wie überall

ln dieser Verordnung , anch di - öffentlichen Plätze,
Wege , Brücken (soweit dieselben nicht der La »d-
straßenpolizei oder dem Feldschutze unterstehen)
und Durchgänge , sowie solche im Privateigcnthun,
stehenden Straßen » nd Wege , in welchen herköinm-
lich ein öffentlicher Verkehr stattfindet , endlich auch
die vor der Straßeiifront der Häuser belegenen
Treppen und Rampen gerechnet . *
Der Polizei -Präsident . K . Prinz v . Ratibor.

Polizei -Verordnung,
betreffelid die Abänderung der Polizei -Verordnung
über den Verkehr mit Milch vom 28 . November 1889.

Auf Grund der §§ 5 und 6 der Allerhöchsten
Verordnung voin 20 . September 1867 über die
Polizei -Verwaltung in den neu erworbenenLandes-
theilcn , sowie der 143 und 144 des Gesetzes
über die allgemeine Landes - Verwaltung vom
30 . Juli 1883 wird niit Zustimmung des Gemeinde-
ratbs für den PolizeibezirkWiesbaden nachstehende
Polizei -Verordnung erlassen:

Die §8 2, Absatz 1, 7 nnd 9 Absatz 1 der
Polizei -Verordnung über den Verkehr mit Milch
vom 28 . November 1889 erhalten vom 1. Juni 1890
ab die aus dem » achstehciide » Ncuabdrucke dieser
Verordnung ersichtliche abgeänderte Fassung:

8 1.
Milchverkäufer dürfen die Milch nur in solchen

Gefäßen aufbewahrcn , in welchen dieselbe keine
fremdartigen Stoffe ausnebmen kann . Gefäße ans
Kupfer , Messing oder Zink , Tdongefäßc mit ver¬
letzter Glasur, gußeiserne Gefäße mit bleihaltiger
Email sind zu dem gedachten Zwecke nicht gestattet.

8 2.
Al » Transportgefäßc für die Milch dürfen

nur gut gearbeitete hölzerne , ferner Wcißblech-
odcr GlaSgefäße , als Meßgefäße nur Weißblech-
maßc verwendet werden . Die Transport - und
Meßgefäße , »ntt Ausnahme brr Giasgcfäßc,
muffen so weite Ocffnungen haben , daß sie bequem
mit der Hand gereinigt werden können.

Die an den Transportgefäßen etwa vor¬
handenen Zapfkrahnen dürfen nur aus Holz , Kupfer
oder Messing bestehe ». Bei Zapfkrahnen aus
Kupier oder Messing muß durch eine gut deckende
Zinnschicht die Bildung von Grünspan vollständig
unmöglich gemacht sein.

8 3.
Zu dem Transporte der Milch nach nnd in

der Stadt , soweit derselbe nicht mittels der Eisen¬
bahn erfolgt , dürfen nur mit einem stets sauber
m haltenden Lack- oder Oelfarbenanstrich versehene
Fuhrwerke benutzt werden . Die Milchgcsäße müssen
auf dem Fuhrwerke in einem von allen Seiten ge¬
schloffenen , mit Zink ausgeschlagene » Raum unter-
gcbracht sein , in welchem sie vor dem Einfluß der
Witterung und vor Verunreinigungen aus der
Umgebung vollkommen geschützt sind.

In dem für die Milchgesäße bestimmten Raume
dar » außer den zur Benutzung bei dem Verkaufe
der Milch bestimmten Maße » nichts Anderes
nntcrgcbracht sein.

§4.
Sogenanntes Gespül , Kiicheuabsälle und andere

säulige oder leicht faulende Gegenstände dürfe » auf
dem Milchwagen nur vollkommen abgesondert , und
auch überhaupt »ur dan » mitgeführt 'werden , wenn
Ne sich in Gefäßen mit dicht schließenden Deckeln
befinden.

Diese Gefäße sind »ach jedesmaliger Füllung
wieder dicht zu schließen nnd von etwa außen
wnen anhaftendem Schmutz oder Theilcn des
Inhalts sofort zu reinigen.

8 5.
Die Milchgesäßränme des Wagens müssen

cbcnjo wie die zum Einstellen der Milchflaschen
dienenden Fachkasten und Flaschcnkörbc täglich
einer gründlichen Reinigung unterzogen werden.

8 6.
Milchgesäße dürfen auf Straßen oder iu Hans-

fliire » Hoscn uiid Thorfahrtcn nicht ohne Aufsichl
ausgestellt werden.

8 7.
^ ,31118 Haushaltungen , in welchen sich a»
Cholera , Pocke ?, Typhus , Fleckficber , Scharlach
oder Diphlheritis Erkrankle befinden , darf Milch
,o lange nicht in den Handel gebracht werden,
vis eine Bescheinigung des zuständigen
Kreisphhsikus darüber beigevracht ist, daß
die Krankheit erloschen oder die erkrankt«
Perso »» aus der Haushaltung entfer »»t ist,
und daß eine voUstäudige Desinfektion der
Wohnränine , sowie der in dcr Milchwtrth-
schaft zur Benutzung kommenden Gegen¬
stände stattgefunden hat.

Di « Polizei -Direction kann den Verkauf
von Milch ans solchen Grundstücken ver¬
bieten , auf welchen gesundheitsschädliche
Zustände herrschen , welche nach dem Gnt-
achten des zuständigen Kreisphhsikus an¬
steckende Krankheiten hcrvorzurufen ge¬
eignet sind.

Da « Eiiibriugkn von Milch »ach Wiesbaden
aus Ortschaften , in welchen eine der im Absatz I
erwähnten Krankheiten epidemisch austritt , ist so
lange verboten, bis der zuständige Kreis-
phhstkns bescheinigt hat , daß die Epidemie
erloschen ist.

8 8.
Verkaufslädcn und andere Räumc . lvclche zur

Aufbewahrung der Milcb bcstimmi sind , müssen
stets sorgfältig rein gehalten und gelüftet Iverdcn.
Sic dür,cn in keinem Fgll al « Schlaf - oder
Krankcnzinimcr benutzt werden.

Die Milchgesäße dürfen nicht offen anfgesteUt
werden , und es darf zmii Neiniqen derselben nur
ganz reines und abgekochter Wasser zur Ver¬
wendung kommen.

8v.
Die Verkäufer von Milch sind ver-

stn.uiltet , die von ihnen feil gehaltenen
Mrlchforten entweder als „ volle Milch " ,
oder als „ Magermilch " , oder als „ saure
(dicke) Milch " , oder als „ Buttern,ilch " ,

oder als, »Nahm " ausdrücklich zu vezeichnen
r»nd die für jede Sorte b«sti,nmten Milch¬
gefäße durch eine entsprechende deutliche
u »»v nicht abnehmbare Aufschrift zu kcnn-
zcichncn.

Die zum Verkaufe gebrachte „ bolle Milch"
muß einen Fettgehalt von mindestens3 pCt . haben.
Milch von einem geringeren Fettgehalte darr ebenso
wie die abgcrahnite Milch nur illitcr der Bezeich¬
nung „Magermilch " feikgehalten oder verkauft
werden.

Werden geschlossene Milchwagen in Gebrauch
genommen , so ist die bctr . Ansschrist auf diesen
an den betr . Krahncn anznbringen.

8 io.
Bittere , schleimige , blaue oder rothc Milch,

sowie die Milch von Kühen , die an Maul - und
Klauenseuche , Perlsucht , Pocken , Gelbsucht , Rausch¬
brand , an Krankheiten des Euters , fauliger Gebär-
muttcrentzündniig , Pyämie , Septicämic , Ver-
gistuiigcu , Milzbrand odet Tollwuth Icidcu , darf
weder feilgehaltcil » och verlaust werdest.

Ebenso ist das Feilhalte » oder Verkaufen von
Milch , welche kurz vor oder innerhalb 10 Tagen
nach dem Kalben gewonnen wird , verboten.

8 11-
Zusätze von Stoffen , welche die Haltbarkeit

der Milch befördern sollen , wie Natron , Borsäure,
Salicylsäurc sind verboten.

8 12.
Sofern nicht nach anderen Gesetze » und Ver¬

ordnungen , insbesondere nach dem Nahrungsmittcl-
gesetze vom 14 . Mai 1879 , eine höhere Strafe ver¬
wirkt ist, werden Ucbcrtretungcn dieser Ver¬
ordnungen mit Geldstrafe von 3 bis 30 Mk . oder
mit verhältiiißmäßigcr Haft geahndet . *

Wiesbaden , den 8 . Mai 1860.
Der Polizei -Präsident , v . Rheinbabcn.

Wird veröffentlicht:
Wiesbaden , den 15 . März 1901.

Der Polizei -Präsident , v . Ratibor.

Polizei -Berorduung.
Auf Grund der §§ 5 und 6 der Allerhöchsten

Verordnung vom 20 . September 1867 über die
Polizci -Verivaltung in den neu erworbenen Landcs-
theilcn , sowie der §§ 143 und 144 de « Gesetzes
über die allgemeine Landes - Verwaltung vom
30 . Juli 1883 wird mit Zustimmung des Gc-
mei' ndcvorstandes für den Geltungsbereich der
Polizei - Verordnung v . 1. August 1889 nachstehende
Polizei -Verordnung erlassen:

Der Schlußsatz der Position o in § 68 der
vorerwähnten Polizei - Verordnung erhält hinfort
die nachstehende Fassung:

„Die Gruben sind entweder mit Manerwerk
zu überwölben oder mit eisernen Platten,
vezw . mit mindestens 4,5 cm starken in
Rahmen liegenden Bohlen gut schließend zu
überdecken . Bereits vorhandene Gruben
welche dieser Vorschrift nicht ent-
sprechcn , nrüssen binnen Jahresfrist
nach Veröffentlichung dieser Ver¬
ordnung entweder vorschriftsmäßig
hergestestt , oder beseitigt werden.
Ausnahmen sind in widerruflicher Weife zu¬
lässig , wenn nach übereinstimmendem Er¬
messen der Polizei - und der Gemeindebehörde
durch den Betrieb der betreffenden Anlagen
keine Mißstände entstehen . " *

Ter Polizei -Präsident . K . Prinz v . Ratibor.

Bekanntmachung.
Zur Verhütung von Unglückrsällcn aus un¬

bewachten Eisenbahnübergüngeii weise ich darauf
hin , daß die Führer von Fuhrwerken , wenn sic
mit denselben Bahnübergänge mit Hi >itansctz »» g
der nöthigcn Vorsicht überschreiten , nicht nur sich
iklbst nnd die ihnen anvertraiiten Zngllsicre ge¬
fährde » , sondern sich auch einer empfindlichen
Bestrafung auf Grund des 8 316 des Strafgesetz¬
bücher für da » deutsche Reich anssetzen.

In gegebenen Fällen wird unnachsichtlich ein-
geschriiicil nild die erfolgte Bestrafung der Schuldige»
zur öffentlichen Kenntniß gebracht iverdcn . ' *
Der Polizei - Präsident . K . Prinz V. Ratibor.

Bekanntmachung.
Um auch den in der Woche den Tag über

durch ihreBcrnsSgcschäste in Anspruch genomniciicli
Personen Gelegenheit zur mündlicheu Verhandlung
mit den Bcaiiitcn der KöniglichenGewerbe -Jnspection
zu geveu , fiitben für die Königliche Gewerbe-
Jnspection zu Wiesbaden besondere Sprech¬
stunden am 1. und 3. Sonntag fcden Monats,
Vorniiilags von 11 ' /, bis Mittags 1 ' /- Uhr und
gm Sonnabend der 2 . und 4 . Woche jeden Monals
Nachmittags von 5 ' /» hi « 7 ' /, Uhr in deren Ge-
ichäftSlokal , Dohbeimerstraße 5 , hier statt . *
Der Polizei -Präsident . K . Prinz v . Ratibor.

Bekanntmachung
über Abhaltung der Herdst -Controlversamnilungcn

1901.

Zur Theiliiabme an den Herbst -Controlvcr-
ainmlnngcn werden berufen:

а ) die zur Disposilio » der Ersatz - Behörden
Entlassenen.

б) die zur Disposition der Trnppenthcile
Beurlaubten,

o) fümmtlichc Mannschaften der Reserve (mit
Einschluß der Mannschaften der Reserve der

Jügerclasse A aus den Jahres claffrn
1889 - 1893 ),

ä) die Mannschaften der Land - und See wehr
1. Ansgebots , welche in der Zeit vom
1. April bis 30. September 1889 in den
aktiven Dienst getreten sind.

Die zeitig Ganz - und Halbinvaliden , sowie
die dauernd Halbinvalidcu und die nur Garnison«
dienstfähigen erscheinen mit ihren JahreSclassen.

Im Kreise Wiesbaden -Land
haben die Vorgenannten wie folgt zu erscheinen:

In Wiesbaden
auf dem oberen Hof der Infanterie - Kasern »,

Schwalbacherstraße,
am Montag , den 4 . November 1801,

Vorm . 8 '/- Uhr , die Mannschaften aus:
Auringe » , Breckenheim , Dotzheim und Frauen«
stein;

am Montag , den 4 . November 1801,
Vorm . 11 Uhr , die Mannschaften au« :
Bierstadt , Erbenhcim und Igstadt;

nur Montag , den 4 . November 1801»
Nachm . 3 Uhr , die Mannschaften aus:
Georgenborn , Heßloch , Kloppenheim , Meden¬
bach, Naurod , Nordensiadt , Rambach , Sonnen-
bcrg und Wildsachfcn.

I » Biebrich,
Unteroffizicrschnle.

am Dienstag , de» 5 . November »801,
Vorn ». 97 , Uhr , diejenigen Mannschaften
aus Biebrich , welche den Jahresclaffcn 1894
bis 1897 einschließlich angeboren;

am Dienstag , de » 5 . November 1901)
Vorm . 11 Uhr , die übrigen Mannschaften
aus Biebrich nnd die Mannschaften au»
Schierstein.

In Hochheim
auf dem Schloßhofe der Katb . Kirche

am Mittwoch , den 6 . November 1901»
Vorm . 10 Uhr , die Mannschaften au«:
Delkenheim , Hochheim , Massenheim und
Wallan.

In Flörsheim
am Fähreplatz

am Mittwoch , den 6 . November 1901»
Nachm . 1 Uhr , die Mannschaften aus:
Diedenbergen , Flörsheim . Eddersheim , Weil»

' bach und Wicker. . ,

Im Kreise Wiesbaden -Stadt
haben die Vorgenannten zu erscheinen wie fölgk:

In Wiesbaden
im Hofe der Infanterie -Kaserne , Schwalbacherstr.

I. Sämmtliche Mannschaften der Garde
und der Provinzial -Jnsanterie und rwarr
Jahrgang 1388 ( Frühjahrs - Einstellung)

am Donnerstag , den 7 . November 1901,
Vorm . 9 Uhr,

Jahrgang 1394 am Donnerstag , den
7. November 1901 , Vorm . 9 Uhr,

Jahrgang 1895 am Donnerstag , den
7. November 1901 , Dorm . 11 Uhr,

Jahrgang 1896 am Donnerstag , der»
7. November 1901 , Nachm . 87 - Uhr,

Jahrgang 1897 am Freitag , den
8 . November 1901 , Vorm . 9 Uhr,

Jahrgang 1898 am Freitag , der»
8 . November 1901 , Vorm . 11 Uhr,

Jahrgang 1899,1900,1901 am Freitag , den
8 . November 1901 , Nachm » 3 '/ , Uhr.
II.  Die gedienten Mannschaften und zwar:

Marine , Jäger , Cavalieri «, Feldartillerie»tutzartillerie,Pioniere,Eisenbahntruppen,rain ( einschließlich Krankenträger ) ,
Sanitätspersonal , Veterinärpcrsonal und
sonstige Mannschaften , Oekonomiehand»
Werker, ArbeitSsoldaten u . s. w . , wie folgt:
Jahrgang 1889 (Frühjahrs - Einstellung)

am Samstag , den 9 . November 1901«
Vorm . 9 Uhr,

Jahrgang 1894 und 1895 am Samstag,
den 9 . November 1901 , Vorm . 9 Uhr,

Jahrgang 1896 und 1897 am Samstag,
den 9 . November 1901 » Vorm . 11 Uhr,

Jahrgang 1898 , 1899 , 1900 , 1901 am
Samstag , den 9. November 1901«
Nachm . 37 - Uhr.
Ans dem Deckel jeden Militärpasses ist die

Jahrcsclasse des Inhabers angegeben.

Zugleich wird zur Kenntniß gebracht:
1. Daß besondere Beorderniig durch schriftlichep

Befehl nicht criolgt , sondern diese öffentliche
Aufforderung der Beorderung gleich zu er«
achten ist. ,

2. Daß jeder Controlpflichtige bestraft loiriy
Welcher nicht erscheint.

Wer durch Krankheit oder durch sonstig«
besonders dringliche Verhältnisse am
Erscheine » verhindert ist. hat ein von der
Ortsbehürde beglaubigtes Gesuch seinem
Bezirksseldwebel baldigst ciiiziireichen . Di«
Entscheidung trifft das Bczirks -Commando.
Wer fortbleibt , ohne daß ihm die Ge«
»ehmigiiiig seine? Gesuchs zugegange»
macht sich strafbar.

3. Daß Mannschaften bestraft werden , wenn sie
zu einer andern als befohlenen Control«
v-rsa »»nl »ng erscheiiien.

4 . Daß es verboten ist, Schinne und Stöck»
ans den Controlplatz mitzlibringe » .

5. Daß jeder Man » seine Militärpapiere ( Paß
nnd Führungszengniß ) bei sich haben um»

Wiesbaden , den 14. Oktober 1901 . *
Königliches BczirkS -Commando.



gctre L. »i . Okt ober rsvl.

ßolzoerKM Wiesba- en.
Mittwoch, den 6. November 1901, Nor-

Ö -M Uhr sollen zu Huhu tob « ®#
toutöfcfiaft̂tnt Taunus 8 r ». Kiefernknüppel-,1™ Kafersange benutzt war,
N ^ Uch versteigert werden. Das Holz sitzt imDistr. 18 Rentmauer und 73 Lauter. § 264

SlmMche Anzeige« deS WteSdadeser TagvIattS.

Ortsstatut,
betreffend die gewerblicheFortbildungs¬

schule in Wiesbaden.
«. Auf Grund der §§ 120, 142 und 160 der
«ewerbeordmriig für das Deutsche Reich in der
Saffung der Gesetzes, bttreffend Abänderung derGe-

\Smiim (Reichs-Gesetzblatt{?'e!" E und folgende) wird nach Anhörung be-
theiligter Gewerbetreibender und Arbeiter und unter
U — g der Stadtvcrordnetcn-Vcrsammlunq
keheL ftstgesetzt" ®tabt  Nach?

Sl . '
. ,,M « im gedachten Bezirke sich regelmäßig auf-
talten den gewerblichen Arbeiter(Gesellen Gehülsen
Lehrlinge, Fabrikarbeiter), mit Ausnahme der
f ' ft ' und Gehulfcn in Handelsgeschäften, sind

?-tä  ? mu J£abe  öce  Schuljahres, inner-
?aî - M “ ste das 17. Lebensjahr vollenden die

öffentliche gewerbliche Fort-
Stunden̂ ° f."," festgesetzten Tagen und
S m,b an btm  Unterrichte
... . 'Festsetzung  der Tage und Stunden des

S cr ^3 l t>urch den Magistrat und wird
die amtlichen Bekanntmachungen

des Magist.atS zur osientlichen Kenntniß gebracht
« 8 2 .
Befreit von dieser Verpslichtuna sind nur

solche gewerbliche Arbeiter, die den Nachweis führen
ßhfj V bltIe ür 9Ct’ Kenntnisse und Fertigkeiten be-
sitẑ deren Aneignung das Lehrziel der Anstalt

' ZS-
,, .^ tverbkiche Arbeiter, welche das fortSildunar-
Wtllpflicht,ge Alter überschritten haben oder in dem
^ ? Emdebez,rke nicht wohnen, aber beschäftigt

der Platz ansreicht, auf ihren
AUr am  Unterricht zugelassen

*ta » IS 'ÄfcgÄ " ’ M'“ '

Mlbnmttfrfn? ld,erun3 der Ordnung in der Fort-
mldungsfchulc und eines gebührlichen Verhaltens der
Schüler werden folgende Bchimmungen erlaffem

*UBi ^ !l!ct)e der Fortbildungsschule
w L ŵerblichcn Arbeiter müssen sich,,,
• c .̂tr  ft*bestimmten Unterrichtsstunden rccktreitm

mesie"» w- r *̂ y*Tfen ,ic ohne eine nach dem Er-
5el[enn der Schulleitung ausreichende Entschuldigung
Acht ganz oder, zum Theil versäumen. ^ ^
o ; e-miJ,,en  die ihnen als nöthiq bczcichneten
Lernm-ttel „. den Unterricht mitbring« . J

rs? IC ble  Bestimmungen des für die
HEildnngsschule erlassenen Schulreglements zu
. . . b  Si - müssen in die Schule sauber gewaschen
and in reinlicher Kleidung kommen. 8W

. b) Sie dürfe» den Unterricht nicht durch uu-
Betragen stören und die Schulntensilien

""b M*% verderben ober beschädigen6) Sie haben sich auf dem Wege zur Schule
MthaUem̂ @C6“Ie iebC8 UnflIßä  und Larmens zu
der Zuwiderhandlungen werden nach8 ISO No. 4
belreffe^b̂ m,uung IN der Fassung des Gesetzes,
betreffend die Abänderung der Gewerbcordnuim

^3stl (Reichs-Gesetzblatt Geste 287)

pSasi ' ÄÄ
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Ortsstatut,
betreffend die Erhebung einer Gebühr für die Be¬

nutzung des KanalnctzkS der Stadt Wiesbaden.
11  swu 11  bes Ortsstatut » vom

betreffend Neukanalisation, werden
L.uf Gruni. des Beschlusses der Stadtverordneten-
Äcrsammlunfl vom6. Zu!r — 5. Oftober_ 1900
Platzt "' ^ ug-gcngreifen folgendeBestimmungen

81.
Begründung der Zahlungsfrist.

rtür alle bebauten Grundstücke, die nach Masi-
| * -i t volizeklichen Vorschriften an die städtischen
Kanäle bereits angeschloffen sind oder in der Folge
zum Anschluß gelangen, ist als Vergütung für die
Atzung des städtischen Kanalnetzes eine Gebühran die Stadtkaffc zu entrichten. ;

82.
Fälligkeit der Gebühr.

Di« Gebühr wird fällig:
ft)  u " ? as städtische Kanalnetz ent-

"der doch nicht den Polizei-
N °u Vorschriften entsprechend angeschloffene

ui Mundstücke bei Beginn der Anschlußarbeiten
b) If*  bereits Miqeschloffene Grundstücke, sobald

^ dastehenden Entwässerungsanlagen des
Grund stuas ganz oder theilweise erneuert
11̂ ™ * ' ! «“.? ''“^ unterzogen werden,Ausführung die baupolizeiliche Ge-

eingeholt werden muß. Dabei
Belang, ob die Einmündung in

wÄ ^ r “ “ k" -»-» ---
83.

Betrag und Berechnung der Gebühr.
der Gebühr bestimmt sich nach der

!StSSSS ^ T  des betreffenden Grundstücks
miö betragt fur den laufenden Frontmcter 25 Mk

^ cte w"n?i,® <fW"fern  wird die längere
be? (S.tlt ' 8'Ur Grundstücke, welche an mehr

feTn %n“fmrf °biL tofe{Icf;t',;of,ni:  Eckgrundstückc
on .,^®ei  Straßen liegen, werden die

M̂ Ä .E"fron«mlgen zusammengerechnet, doch ist der
Krönten bti  ® inse!fatl tine  oder mehrere
Slu “ afc b Eercchnung der Gebühr außer An-

Ist die Straßenfront geringer als die San«.
dn' sausfron? ^ *** bk  ® t6^ r d -r SS

■ ftSS L SiÄ±
w«f- Mindestens 400 SUL.  bei X'
toTSV !"'?beft!llS 600  Mk. betragen, auch

!?' ber1,i?,c  A""s- noch die Straßenfront das
isÜPE: !ialir do oder von 20 Metern erreichen Für
ist KEchtbei?uu7L7 'LL " .-i"°sGrundstücks

Nachstehende Polizei-Verordnung wird wieder¬
holt zur Kenntniß gebracht: wu^

Polizei -Verordnung.
B^ utzung der Feldwege mit Last-

Wrwerken zu anderen als landwirthschaftlichen
d^ ^ / st .̂ rboteii. Der Magistrat kann jedochk.» " N̂utzung gegen Entrichtung eines von ihm
Gwchenden ,Beitrags zur Unterhaltung der

Erfüllung weiterer Beding-
de? '^ besondere gegen die Bedinguiigoer Befcstlgung des rieldweg« und bei schmalen
(einspurigen) Wegen, der Erbreiterung auf6Meter
des ift  fchnftliche Erlaubnißb'® Magistrats einzuholen. Dieselbe gilt nur bis

Schluß des Kalenderjahres und ist dann zu
mS&E Üt  Ausnahmefälle kann der Beitrag er-
mäßigt oder erlaffen und von der Erfüllunq

werden, unbeschadet

8Ä,L " Z '„ LZ° k"" " -d b-M u-» -.

dî r Vkrownunf"wfrden̂mit Gkldsttafib b̂ eißig Mark, im NichtbeitreibungSfall mit
entsprechender Haft bestraft. “

Der Oberbürgermeister.

f» it. S" irO ’iuiu.uuycn  eines iS
nL^ s ®? “^ 1“119 u »d Bezeichnung im Stockbuch
entscheidend" ^ « T ^ ^ .ch-mng nicht aHein;S222?r2?" ■ ?ft vielmehr die ganze Front der

wlt dem zu entwässernden Gebäude
.Zufammcnhüngcnden Liegenschafteinerlei, ob solche mehrere Grundstücksnummern

(ragt, oder nicht, und ob dieselbe aus Hof Garten
d W?/d hi?%W' ff- äd)tn ^steht . maßgebend. 'fr, J*1* Frontlänge emes beitraqspftiLtiaen
^tui 'dstucks nachträglicĥdadurch vergrößert daß

adl r.lfvb 9ck, für welches noch keine Ge-

Bekanntmachung.
.-̂ ..Nachstehend wird der 8 1 des Gemenide-

beschlusses vom 29. Mai 1893. in der durch die
Beschlüsse des Gemeiuderaths vom 6. und des
? "tger(iusschu,s-s m>m 21. November 1890, sowie
des Bezirksausschnsses vom 21. November 1890
»ur̂ nntniü" ""^" ^ Raffung mit dem Bemerkenbaß Zuwiderhandlungen
9'9'n b 'cse Borschnften gemäß8 14 des Gesetzes
»ff J ’rs.ft act* l^89  for reden klebertretungsfall
8, -NL 'L * •“ 150 m °b °- « - » >»

z-L- WALL , L SSL
GchoOn,' s ' Nmderii, Schweinen, Kälbern,
Schafen und Ziegen und zwar sowohl gewerbs-
A^ '3, alS das nicht gewerbsmäßig betriebene
Schlacht«,, nur m der städtischen Schlachthaus-
aulage vorgenommen werden. Ausnahmsweise kam,
L"r den Bewohnern entlegenerG-Höste, z B
Adamsthaler Hof, Fasanerie, Platte u. A auf
b̂ auderen Antrag durch den Gemeinderath gestattet
^ben . da» Schlachten für ihrer, Bedarf(Haus-Ichlachten) auf dem Gehöfte vorzunehmen. *

Wenn cm Thier (Satz 3 des S 1) ausierbalb
^ .»dch ^ Ibaû anlage durch Beinbruch, Lähnmnq
'chwere Erkrankung zum Gehen unfähig geworden
i^ kann Ma«rn unausführbar ist,[°. “ n" bassilbe, wenn ein approbirter Thierarzt
die Nothwendlgkert einer sofortigen Abschlachtuna
?tfchr-mgt, in dem Gehöft getödtet und die Aus-
'Lwchtiing vorgenommen werden. Von der erfolgten
EAchchboog ist unter Vorlage der vorerwähnten
^ 5!cht>ti>gung uberdie Nothwendigkeitder sofortigen
.tbschiachtung der Schlachthausverwaltuug und dem

bkftor alsbald Anzeige zu erstatten. Das
geschlachtete Tbier einschließlich der Geweide muß

^ Schlachthans-Directors oder
dessen sachverständigenVertreters aufgehoben werden
tvelcher nach stattgehabter Besichtigung ÜRr dieLerwendbarkeitv-s ulc

S. Jahrg ang. S?o. 131.

Bekanntmachung.
or,,, ®e’ Revisionen von HauseutwäfferrmaS»

mehrfach wahrgenommen, daß die
Wafferverschlüffe unter den Küchenspülsteinem
^bewauneii unt, sonstigen Ausgüssen die so-
genannten Bleisyphons, ungenügend gereinigt
werden. Das Aufsteigen schlechter, gesundheits-
Svvk»n7 m  übelriechender Luit aus den in den«syphons sich ansaimnelnoen. in Fäulniß über-
gehenden Stoffen ist die Folge hiervon.

.fvlrd deshalb unter Hinweis aus
die Bestimmungen des § 5 der Polizei.
äJeror>itMis9 vom 1. August 1839, wieder-

"Uf die Wichtigkeit ,rud Notk,wendig-
ni»; lorgnrltigen und regelrnäßige«
den ver Wasserverschlüffe unterbf." Spulstenien, Badewanrreuund Aus-

besonders aufmerksam gemacht.
„•« Reinigung toll in der Regel monatlich

bis zweimal vorgenommen und dabei folgender¬
maßen verfahren werden: ^ ^
»k,°,?^^ !b»wm.v>an zunächst in den Syphon von
°bf" Sitzes Waffer emgegoffen hat, nm die Fett-
Sl!^ „ Slt- stellt man direct unter den
syphon einen leeren Eimer, öffnet durch Auf-
S el mt‘ *«'-r gewöhnlichen Zange oder einem

Endels Rr^ZEten Werkzeug die am tiefsten

mit erwftfftiirr T tlêigneten biegsamer, Bnrne
wZ Lrahtstiel durch mehrmaliges Auswischen die
gekrümmten Rohre. Der Kopf der Schraube ist
K '«"llS von Schmutzbestaudtheilen zu befreien.

f &tfSt"'sin nach Schließung dar Schrauben-
9*"M°nde Menge Waffer, am besten

heißes Waffer, m die Ablansöffnuilg des Spül-
InifirfnJir'L ai&toitf6ecfen»/ damit die etwa noch
^5 "/3 *bt!'beneii Schmutztheileaus dem Waffe«Verschlüsse entfernt werden. '
nn-« ÄZllalt der vor der Aemigimg unter de»
^vffirverschluß ausgestellten Eimer schütte man indas Eloiet aus. *

Stadtbauamt, Abth. für Canalisatiousweseu.

Bekanntmachung.
b" lfach vorgekommeneu Jrrthümern für

♦nirs ÄII -x P. *y'^ u'ul 9/nm u)nt oercintat

M-d- . »- L "LN .. °LNsr « ' “ »
3 4.

m Z *J l .««“B .Muoicr« cIlyngung über die
Bttwenübarkeitdes Fleisches entscheidet wsi wenn

bem Schlachthaus«stattgefunden
b"*"' Der Magistrat

8 5.
Aftern und Vormünder dürfm ,'bre »um

verpflichteten Sohne
ZI,  Mündel nicht davon abhalten. -Sie haben
sewähren. ^ ** b“iU erforbetlîc -Seit zu

§ 6-
* ^ .^ ^ " be-Unternehmer haben jeden von
^ 'Z? eschastiglen nach vorstehenden Bestimmungen
I§ ffchulpflichtigeu. gewerblichen Arbeiter spätesten«
«rm̂ Echtritt"?? b̂ ^ ° 'bn angenommen haben,«um Eintritt in die Fortbildungsschule bei dem
Magistrat anzumelden und spätestens am 3 i 'aae
unchdemsc ihn aus der ArRit entlassen Habe7 bei
dem Magistrat wieder nbzumelden. Sie babeu die
»um Besuche der Fortbildungsschule Verpflichteten
so zeitig von der Arbeit zu entlassen daß sie reMt
reit,g und soweit erforderlich, gereintat uiiVum'
gekleidet nn Unterricht erscheinen können.

s7.
n. ^ ^ .,̂ erbe-Unternehmer haben einem von
^nen beschäftigten gewerblichen Arbeiter der durcki

ß?t- ^ ^ ache des Unterrichts gehindert
gewesen ist, bei dem nächsten Besuche der Fort-
bildungssöchrle hierüber eine Bescheinigimg mit-
^Lfbeli. Wenn sie wünschen, daß ein gewerblicher
itnt̂ ;*fai tf-bn”9t17ben  Gründen vom Besuche des
Unterricht« für einzelne Stunden oder für länaere
ker 10 b °b/» fie Me» bei dem Leiter

Lertlg zu beantragen, daß dieser
"chhölen kann.b'° ®^ ,'cheidung des Schulvorstandes

„ §a
Eltern und Vormünder, die dem85 eiltaeaen-

U"b Arbeitgeber, welche die im 8 6̂ vor-
k̂ ^ Ebeiien Aii- und Abmeldiingeu überhaupt
Ui,?.« ?b" mcht  rechtzeitig inacheu. oder die von
ihnen beschäftigten, schulpflichtigen Lehrlinge Ge¬
sellen, Gehulfen und Fabrikarbeiter ohne Ertalrbniß
aus irgend einem Grunde vermilnssen, den Uuterrich!

^ "MTheil  zu versäumen, oder ihnen
dl- nn 87 vorgeschricbciic Bescheinigung dann nicht
mitgebeii. wenn der Schulpflichtige franffieit?-
8°160  besäumt hat, werden nachUTssssMrjssa
lariaL ? » »

Befreiung von der Gebühr.
r... * bon der Gebühr ftnb biffentacit(SSrmth-
stuck- oder Grundstück-theile, für die An Bettraa
zu den Kosten der Grnndstücksentwäfferunanacü

85.
Haftbarkeit.

I im bim **•* Seit der Fälligkeit der Gebühr
?fvckbvll>e eingetragenen Eiqenthümer des

!Grundsrncks haften der oder die Rechtsnachfolaer
solidarisch für die Zahlung der Gebühr. ^ 8

8 «.
Rechtsmittel.

. . . S16”1 Abgabepflichtigen stehen die im 8 69 si
mfttft̂zu" """labgabengesetzes bezeichnetcn Rechts-

l . § 7-
Ortsstatut tritt mit dem Tage der Der-

Iosientlichung in Kraft. Der Magistrat.

Bekanntmachung.
.. .. Samstag, den 2»November d. °t. , Vor¬

mittags 11  Uhr , soll der frühere Domanial-
Weinberg im Dlstricte Neroberg im Ganzen auf

bvn Wölf Jahren in dem Rathhause
werden̂ J °'  ° 5' D9tntIicb  vieistbietend verpachtet

Flächengehalt ca. 20 Morgen
mir w . ^ fvfbmignng der Verpachtung gilt alsmit dem Zuschläge ertheilt, falls das Letitaebnt
mehr wie 4000 Mk. pro Jahr beträgt

Die Bevmgungen liegen im Rathhaufc

kufZe" angm m'iLeil ? ^ ' offen unb  w -rden
Wiesbaden, den 28. Oktober 1901

Der Magistr at. In Vertr.: Körner.

Staats - und Gemeindesteuer.
Die Erhebung der Steuern und sonstigen Ab-

n'bMnJ Ut f9“ ober' November und Dezember.
.Rate, erfolgt vom 15. Oktober an nach dem

aift dem Steuerzettel angegebenen Hebeplan. Die
sind imch den Lrnfangsbnchstaben

der Straßen wie folgtf-stgeietzt: '
0 1' Q am 29. Oktober und 1. November
ö -p rr TT- " "vb 4. November.

ö-' ?• Ullb  7. November.
W Y /j lind außerhalb des Stadtberings

a-L >, J' Z"b 11. November,
v in Ifvgt im Interesse der Stenerzabler.
daß ste die vorgeschrievenen Hebetage be°
möglich.""* b9"" 'lt rasche Befördernng

Das Geld, besonders die Pfennige , ist
Wechseln an der«affe vermieden wird. -

Bekanntmachung.
, o ,Sn.der Polizeiverordnung vom 12. Mär»1884
bestimmt:""^ ^ "«us" 899  A . Folgeiwes
- i. ^ Montags. Mittwochs und Freitags in
£ Schlachthaus-Anlagêundgtuar auf dem Platze zwischen dem Kraü- mrh
ei^n^ bllalle daselbst. Viehmarkt statt. Fällt ans
bn m bma%?SL ' 'Z atKmn c Feft'ag. s° wird
abgehallen! " b̂ '" b"' °"k folgenden Tage
„rn 1̂1 für Großvieh beginnt
um 11.30 Uhr Vormittags, derjenige für Kleinvieh
(excl. Zuchtschweine) um 11 Uhr Vormittags und
derjenige für Zuchtschweine um 8 Uhr Morgens
m Bis zum Schluß des Marktes ist der
Verkehr mit Vieh allein auf die Schlachthaus-
Anlage beschrankt, ^ u der Stadt oder der Stadt-

©« dürfenm dieser Zeit die Handelsleute aucki
unter sich keinen Viehhandel betreiben. ^

8 5. Rach Schluß des Marktes, um 1 Ubr
Nachmittags steht es Jedem frei, das auf dem
Markt aufgetrlebene Vieh dorten ferner feilzuhaltcn
und dasselbe mit Ausnahme des in 8 6 gedachte»

wlches Vieh zum Zwecke des Verkaufes oder
Tausches ui die Stadt zu bringen.

, A9- Auf den Markt darf nur gesundes Vieb
gebracht werden. Es unterliegt alles zum Markt
^brachte Vieh der polizeilichen Beschau(cfr 8 17
des Reichs-Viehseuchengesetzes vomW. Juni mol
m, h , ■ Sofern nicht nach den allgemeinen
strnfgesetzen höhere Strafen verwirkt sind werdm
bi«bI» bieser Vorschriften mit Geldbuße
^*, n̂ 9 Mk. und ,m Falle des Unvermögens mit
Haft bis zu drei Tagen bcsiraft. *
_ _ Der Magistrat.

Bekauntmachuug.
Die Herstellung und Lieferung von eiserne»

Senftern »md Thüren für die Gasfabrik" !
der Mainzerlandstrabe soll verdungen werden

Hierauf bezügliche Angebote sind verschlossenund mit entsprechender Aiisschrift vcrscben t,i«
spätestens Mittwoch, Dm (L November
Vormittags 12  Uhr', Bei Zv  Direttion Marft-
ftrofjeJ?° Ill. Zimmer No. 6, einziireicheii.

Die der Vergebniig zu Grunde gelegten Be-
diiiguilgen und Zeichnungen können während der
Vorniittagsdieiiststuttdei » auf dem Neuba«-
Burean der Gasfabrik eingesehen und die
zu verwendendenAngebotsformulare daselbst inEmpfang genommen werden. *

Wiesbaden, den 28. Oktober 1901.
. ..... . ^ , Der Director
der stadt. Wasser- Gas- und ElektrizitätswerkeIn Vertr.: Schwegler.

^ .cucuuiic io lange wert« erüobe»
bonnm/ b£ e,ne  hFu 't've Abmeldung beim Stadt-dauamt. Zimmer No. 69, erfolgt ist

Nbmeidung ist erforderlich sowohl beim
rb'A Abonnementsverhällnißals auch

beim Verkaufe des betresienden Hauses. *
Stadtbauamt, Abtheilnng für Straßenbau.

Richter._
Stadt . Leihhaus zu Wiesbade «,

Nengaffe 8 (Eingang Schulgaffe).
dak äur öffentlichen Kenntniß,
nifLx ft̂ btische Leihhaus dahier Darlehen auf
Pfänder in Betragen von 2 Mk. bis 2100 Mk.

2*ft- fjlugstcns aber auf die
„A U mlS 3r? tjrc!' S-9-n 10 pCt. Zinsen flieht
u m b l b!e Taxatoren von 8—10 Uhr Vor-

«Hk Nachmittags
litt Leihhaus anwesend sind. *
- -- Die Leihhaus-Deputation.

Bekanntmachung.
... Die städtische Feuerwache,Nengaffe 6, ist unter No. 46 an
rüf „N**asprecham< dahier an ge¬
schlossen,so Saß von jedem Telephon»
anschlnß Meldniig nach der Feuer¬
wache gemacht werden kann. Der
hiesigen Einwohnerschaft wird die
Benntzung der Telephonanschlüsse zu

^ rrenermeldungenempfohlen. *Wiesbaden, im Oktober 1901.
Der Branddirector. Scheurer.

Kirchliche Anzeigen.
Anglicsn Churcli of 8t . Au Justine at

Cunterbary.
Frankfurterstrasse 3.

Services.
All Saints’Day: First Celebratron8.30, Mattins,

Choral Celebration and Sermon 11, Bvensong
and Address to the Guild of St. Augustine 6.

All Souls’ Day: Celebration for the FaithfuJ
Departed 8.20 a. in.

Chaplain : Rev. E. J. Treble,
_ Kaiser-Friedriofa-Ring 36.

Dampfer-Fahrten.
Hambnrg ’-Amerika -Linie.

(Generalvertr. der GeseUschaft: L. Kettenmayer,
Rheinstrasse 21.) F308

ok „Ton  Hamburg nach Baltimore,
25. Okt. 9 Dhr 30 Min. Ym. Dover passirt. D,
gAndaJusia‘ 27. Okt. in Suez. D. „Athesia“

, Okt. b Uhr Ym. von Singapore. Schnelld,
if »ißtoria“ von Hamburg nach Kewvork,

Olli- 7 Ohr 10 Min. Km. von Cherbourg. D.
„Australia von Hamburg via Antwerpen nach
West-Indien, 26. Okt. 2 Uhr 30 Min. Km. Cux¬
haven passirt. D. „Bengalia “ von Baltimore
kommend, 26. Okt. 11 Uhr 80 Min. Nm. Cux¬
haven passirt. D. „Bolivia“ von St. Thomas n.
Hamburg, 2, Okt. 8 Uhr Ym. von Havre. D.
„Cheruskia 25. Okt. in Havanna. D. „Dacia“
von Hamburg nach Mittelbrasilien, 26. Okt. von
runchal . D. „Granada “ von Santos nach Ham-

Y’ 27. Okt. 2 Uhr Nachm. Dover passirt. D.
ok 1S,?,aiI11K _Ton „Hambui-g nach Mittelbrasilien,
o- >!, *' ? ,!lr Nm- Dover passirt. D. „Ithaka^
2o. Oki in Desterro. D. „Karthago “ von Bahia
nach Hamburg, 27. Okt. von St. Vincent. D.

von Rio de Janeiro nach Hamburg,
00 Oktober Yorrn. in Rotterdam. D. „Nicaria“
23. Okt. in Coronel. D. „Palatia “ 26. Okt. 7 Uhr
Nm. von Newyork nach Hamburg. D. „Penn-
sylvania“ 25. Okt. 2 Uhr Vm. in Newyork. D.
„Sambia von Hamburg nach Ostasien, 26. Okt.
1 Uhr 30 Mm. Nm. Cuxhaven pass. D. „Sarnia“
von Hamburg nach West-Indien, 26. Okt in
Havre. D. Savoia“ von Montevideo r.aoh Ham-
97F ni von St>Vinoont- D. „Saxonia*
7  m v von  Dmigtau . D . „ Scotia “ 24 . Okt.
I Uhr Am . v . Genua via Neapel nach Newvork,
D. „Sogovia“ 2b. Okt. 6 Uhr Vm. v. Yokohama,
£ • ”8®r l1? “ Oht . von Bahia. D. „Sibiria“
27. Okt. Gibraltar pass. D. „Sithönia“ 26. Okt.
von Port Said. D. „Sucviu2 27 . Okt. 10 Uhr
vorm, in frinffqpore.
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